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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Doppelnennungen verzichtet. 

Sicherer Umgang mit  
Einladungen und Geschenken 

Bitte beachten Sie, dass Sie das hier dargestellte Prozedere jeweils individuell für Ihren 

Bereich ausgestalten müssen. Das heißt, dass Sie bitte zusammen mit Ihrem Vorgesetzten 

abstimmen, wie die Vorgaben in Ihrem jeweiligen Bereich praktikabel umzusetzen sind – zum Beispiel 

auch im Hinblick auf die Erreichbarkeit des Vorgesetzten bei Dienstreisen, Urlaub etc. 

 

1 Amtsträger und öffentlich Bedienstete 

Inländische oder ausländische Amtsträger und öffentlich Bedienstete sind z.B.: 

 Beamte 

 Verwaltungsangestellte 

 Mitarbeiter von Behörden 

 Angehörige des Geschäftsbereichs des BMVg und der Bundeswehr 

 Angestellte von Energie- und Wasserversorgern 

 Mitarbeiter von Unternehmen, die sich (teilweise) in Staatsbesitz befinden 

 Mitarbeiter von privaten Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen 

 im Ausland zusätzlich: z.B. Mitglieder von Königshäusern u.a. 

 etc. 

In der folgenden Checkliste lautet die Bezeichnung für alle kurz: „Amtsträger“. 

 

Checkliste - Amtsträger 

1. Erkundigen Sie sich bitte rechtzeitig vorab anhand öffentlich zugänglicher Quellen über die 

geltenden Vorschriften der betroffenen Behörde. Falls Sie diesbezüglich mit dem Amtsträger 

direkt in Kontakt treten möchten, stimmen Sie die Vorgehensweise bitte zunächst mit Ihrem 

Vorgesetzten ab.  

 Mit dem Amtsträger / der Behörde ist zu klären, ob und welche Geschenke bzw.  

Einladungen überhaupt gestattet bzw. genehmigungsfähig sind. Erfragen Sie außerdem den 
zulässigen Wert eines Geschenkes / einer Einladung sowie die Möglichkeit für die 

Teilnehmer, die Kosten selber zu übernehmen (Selbstzahler). Zwecks Dokumentation sollten 

Sie dazu unbedingt eine schriftliche Notiz erstellen. 

2. Wenn alle geltenden Vorschriften eingehalten werden, lassen Sie sich die beabsichtigte 

Zuwendung von Ihrem Vorgesetzen genehmigen. Zwecks Dokumentation halten Sie mündlich 

erteilte Genehmigungen bitte schriftlich fest (z.B. Vermerk oder E-Mail). 
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3. Sollten Zweifel bestehen, lassen Sie sich die beabsichtigte Zuwendung von dem Diehl Corporate 

Compliance Officer (CCO) schriftlich genehmigen. 

 

2 Privatwirtschaft 

 

Checkliste - Privatwirtschaft 

Beachten Sie bei der Annahme bzw. Gewährung von Geschenken oder Einladungen im 

Umgang mit Unternehmen der Privatwirtschaft bitte die folgende Checkliste. 

1. Informieren Sie sich bitte vorab, ob es Richtlinien, Merkblätter oder Hinweise von 

Geschäftspartnern in Bezug auf Geschenke und Einladungen gibt, wie z.B. die Aufforderung, 

keine Weihnachtspräsente zu verschenken. 

 Falls dennoch Unklarheiten bestehen und Sie zu deren Klärung direkt mit dem 

Geschäftspartner in Kontakt treten wollen, stimmen Sie die Modalitäten bitte mit Ihrem 

Vorgesetzten ab. 

2. Mit der Annahme oder Gewährung von Geschenken oder Einladungen darf nicht darauf abgezielt 

werden, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen. 

 Überprüfen Sie daher den Wert einer Einladung / eines Geschenks vorab darauf, ob hiermit 
beeinflusst werden könnte. Stimmen Sie den Wert der Einladung / des Geschenks mit Ihrem 

Vorgesetzten ab. Dies gilt für Annahme und Gewährung. 

 Jeglichen Anschein von Unredlichkeit und Inkorrektheit müssen Sie vermeiden. 

 Das Annehmen oder Gewähren von Bargeld oder bargeldähnlichen Gegenständen, z.B. 

Gutscheinen, ist nicht zulässig. 

 Sie dürfen Geschenke oder sonstige Vorteile nicht an Privatadressen versenden oder dort 

empfangen. 

 Nehmen Sie nicht an Veranstaltungen mit überwiegendem Freizeitcharakter teil. Nehmen Sie 

nicht an Gewinnspielen / Verlosungen / Tombolas / etc. teil. 

3. Wenn obige Vorgaben eingehalten werden, lassen Sie sich die beabsichtigte Annahme bzw. 

Gewährung des Geschenks / der Einladung von Ihrem Vorgesetzen genehmigen. Zwecks 
Dokumentation halten Sie mündlich erteilte Genehmigungen bitte schriftlich fest (z.B. Vermerk 

oder E-Mail). 

4. Sollten Zweifel bestehen, lassen Sie sich die Annahme bzw. Gewährung des Geschenks / der 

Einladung von dem Diehl Corporate Compliance Officer (CCO) schriftlich genehmigen. 
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Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

Sebastian Buss 
(Ltr. Corporate Privacy & Corporate Compliance Officer) 
sebastian.buss@diehl-defence.com 
Tel.: +49 911 947 2768   
Mobil: +49 172 73 07 053 

 


